
Abkürzungen: GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, VOBl. = Verordnungsblatt Berlin Teil  I bzw. Teil  II, BGBl.  = Bundesgesetzblatt Teil  I, II bzw. III, 
GVABl. = Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblatt für Berlin, GBl. = Gesetzblatt der DDR Teil I bzw. Teil II, ABl. = Amtsblatt für Berlin

Gesetz- und 
Verordnungsblatt

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

79. Jahrgang Nr. 27 Berlin, den 30. September 2023 03227

Art.-Nr. 76494327 325

 19.9.2023  Zweites Gesetz zur Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 
233-7

	 13.9.2023	 	Verordnung	über	die	Ombudsstelle	für	die	berufliche	Ausbildung	nach	dem	Pflegeberufegesetz	 
im	Land	Berlin	(Berliner	Pflegeberufe-Ausbildungs-Ombudsstellen-Verordnung	–	BlnPflAOmV) . . . 328 
2124-6-5

	 20.9.2023	 Verordnung	über	die	Veränderungssperre	XIV-263a/38	im	Bezirk	Neukölln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      79. Jahrgang      Nr. 27      30. September 2023326

Verlag und Vertrieb:
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth
Telefon: 02233 / 3760 -7000, Telefax 02233 / 3760 -7201
Kundenservice: Telefon 02631 / 801-2222, 
E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com, www.wolterskluwer.de

Druck:
Druckhaus Tecklenborg, Siemensstraße 4, 48565 Steinfurt

Bezugspreis:
Vierteljährlich 18,65 € inkl. Versand und MwSt. bei sechswöchiger Kündigungsfrist 
zum Quartalsende. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Der angewandte 
Steuersatz beträgt 7% für das Printprodukt und 19% für die Online-Komponente.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 1,60 €

Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin

Redaktion:
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin
Telefon: 030/9013 3380, Telefax: 030/9013 2000
E-Mail: gvbl@senjustva.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/justva

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Wolters-Kluwer-Straße 1• 50354 Hürth

Postvertriebsstück • 03227 • Entgelt bezahlt • Deutsche Post AG

Das	Abgeordnetenhaus	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin

Das	Wohnraumgesetz	Berlin	vom	1.	Juli	2011	(GVBl.	S.	319),	das	
zuletzt	durch	Artikel	44	des	Gesetzes	vom	12.	Oktober	2020	(GVBl.	
S.	807)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:
1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Angabe	zum	Ersten	Abschnitt	wird	wie	folgt	gefasst:

„Erster	Abschnitt 
Anwendungsbereich,	Verpflichtungsmiete, 

Ordnungswidrigkeiten,	Mieterhöhungsverfahren, 
Kooperationsvertrag“.

b)	 Die	Angabe	zu	§	1	wird	wie	folgt	gefasst:
„§ 1		 Anwendungsbereich“.

c)	 Die	Angabe	zu	§	1a	wird	wie	folgt	gefasst:
„§	1a		 Verpflichtungsmiete“.

d)	 Nach	der	Angabe	zu	§	1a	werden	folgende	Angaben	einge-
fügt:
„§	1b		 Bußgeldvorschriften
§	1c		 Mieterhöhungsverfahren“.

2. §	1	wird	wie	folgt	gefasst:
„§	1	 

Anwendungsbereich
(1)	Dieses	Gesetz	gilt	für	alle	im	Rahmen	des	sozialen	Miet-

wohnungsneubaus	 (erster	 Förderweg)	 und	 der	 Eigenheimför-
derung	errichteten	Wohnungen,	die	mit	öffentlichen	Mitteln	ge-
mäß	§	6	des	Zweiten	Wohnungsbaugesetzes	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	19.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2137)	erst-
mals	gefördert	wurden.
(2)	Ausschließlich	§	11a	Absatz	4	gilt	auch	für	solche	Woh-

nungen,	welche	 auf	 der	Grundlage	 des	Wohnraumförderungs-
gesetzes	vom	13.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2376),	das	zuletzt	
durch	Artikel	 12	Absatz	 15	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	
2022	(BGBl.	I	S.	2328)	geändert	worden	ist,	seit	2014	in	Berlin	
erstmals	öffentlich	gefördert	wurden.“

3. §	1a	wird	wie	folgt	gefasst:

„§	1a	 
Verpflichtungsmiete	

(1)	Der	Verfügungsberechtigte	darf	eine	Wohnung,	für	die	in	
den	Wohnungsbauprogrammen	1972	bis	1986	eine	Anschluss-
förderung	auf	der	Grundlage	der	Richtlinien	über	die	Anschluss-
förderung	von	Sozialwohnungen	der	Wohnungsbauprogramme	
1972	bis	1976	vom	20.	Mai	1988	(ABl.	S.	825),	der	Richtlinien	
über	 die	Anschlussförderung	 von	 Sozialwohnungen	 der	Woh-
nungsbauprogramme	 1977	 bis	 1981	 vom	 26.	 Oktober	 1993	
(ABl.	S.	3922)	oder	der	Richtlinien	über	die	Anschlussförderung	
von	 Sozialwohnungen	 der	Wohnungsbauprogramme	 1982	 bis	
1986	vom	3.	Dezember	1997	(ABl.	1998	S.	926,	1586)	gewährt	
wurde,	 bis	 zum	 Ende	 der	 Eigenschaft	 „öffentlich	 gefördert“	
nicht	gegen	ein	höheres	Entgelt	als	die	Verpflichtungsmiete	zum	
Gebrauch	überlassen.
(2)	 Die	 Verpflichtungsmiete	 ist	 nach	 den	 im	 Zeitpunkt	 der	 

Bewilligung	 der	 Anschlussförderung	 für	 das	 jeweilige	 Woh-
nungsbauprogramm	geltenden	Richtlinien	über	die	Anschluss-
förderung	 von	 Sozialwohnungen	 und	 der	 dazugehörigen,	 bei	
Bewilligung	der	Anschlussförderung	jeweils	abgegebenen	Ver-
pflichtungserklärung	zu	ermitteln
1.	 für	 die	Wohnungsbauprogramme	1972	bis	 1976	nach	Zif-

fer	 2.5	 der	 entsprechenden,	 in	Absatz	 1	 genannten	Richt-
linien,

2.	 für	 die	Wohnungsbauprogramme	1977	bis	 1981	nach	Zif-
fer	3.1	Absatz	4	der	entsprechenden,	in	Absatz	1	genannten	
Richtlinien	und

3.	 für	 die	Wohnungsbauprogramme	1982	bis	 1986	nach	Zif-
fer	3.1	Absatz	4	der	entsprechenden,	in	Absatz	1	genannten	
Richtlinien.

Eine	Erhöhung	der	Verpflichtungsmiete	auf	Grund	vollständiger	
oder	 teilweiser	Aufhebung	 der	 in	 der	Verpflichtungserklärung	
festgelegten	Ansatzverzichte	auf	Kapitalkosten	für	Fremdmittel	
ist	unzulässig.	Bei	der	Ermittlung	der	Verpflichtungsmiete	blei-
ben	 vertragliche	Vereinbarungen	mit	 dem	 Fördernehmer	 oder	
dessen	Rechtsnachfolger	und	Entscheidungen	des	Landes	Berlin	
nach	dem	Zeitpunkt	der	Bewilligung	unberührt.	Nach	freiwilli-

Zweites Gesetz
zur Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin

Vom	19.	September	2023
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Neubaumietenverordnung	 1970	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntma-
chung	vom	12.	Oktober	1990	(BGBl.	I	S.	2203),	die	zuletzt	durch	
Artikel	 4	 der	 Verordnung	 vom	 25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	
S.	2346)	geändert	worden	ist,	finden	insoweit	keine	Anwendung.“

5. §	2	wird	wie	folgt	geändert:
a)	 In	Absatz	1	Satz	1	wird	die	Angabe	„40“	durch	die	Angabe	

„55“	ersetzt.
b)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:
„Mieterhaushalte	 in	Wohnungen,	 die	 mit	 öffentlichen	
Mitteln	 in	 Form	 von	 Aufwendungshilfen	 gefördert	 
wurden	und	deren	erste	Förderphase	mit	einer	Dauer	von	
15	Jahren	nach	dem	31.	Dezember	2002	endete,	haben	
einen	Anspruch	auf	einen	Mietzuschuss	nach	Absatz	1.“

bb)	Die	folgenden	Sätze	werden	angefügt:
„Der	in	Satz	2	genannte	Betrag	erhöht	sich	am	1. April	
2024	auf	16,00	Euro	pro	Quadratmeter	Wohnfläche	mo-
natlich	und	verändert	sich	sodann	am	1.	April	eines	je-
den	darauffolgenden	Jahres	um	den	Prozentsatz,	um	den	
sich	der	vom	Statistischen	Bundesamt	festgestellte	Ver-
braucherpreisindex	für	Deutschland	für	den	der	Verän-
derung	vorausgehenden	Monat	Oktober	gegenüber	dem	
Verbraucherpreisindex	für	Deutschland	für	den	der	letz-
ten	Veränderung	vorausgehenden	Monat	Oktober	erhöht	
oder	verringert	hat.	Die	sich	nach	dem	1.	April	2024	aus	
Satz	3	ergebenden	Beträge	sind	im	Amtsblatt	für	Berlin	
bekannt	zu	machen.“

c)	 In	Absatz	7	Satz	2	Buchstabe	c	wird	die	Angabe	„40“	durch	
die	Angabe	„55“	ersetzt.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	im	Gesetz-	und	
Verordnungsblatt	für	Berlin	in	Kraft.

Berlin,	den	19.	September	2023

Die	Präsidentin	des	Abgeordnetenhauses	von	Berlin
Cornelia		S	e	i	b	e	l	d

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	verkündet.

Der	Regierende	Bürgermeister
Kai		W	e	g	n	e	r

ger	vorzeitiger	vollständiger	Rückzahlung	der	öffentlichen	Auf-
wendungsdarlehen	 sind	 zusätzliche	Ansatzverzichte	 auf	Kapi-
talkosten	für	Fremdmittel	nicht	zu	erbringen,	soweit	erst	nach	
dem	Zeitpunkt	der	Rückzahlung	der	Aufwendungsdarlehen	die	
vollständige	Tilgung	der	Fremdmittel,	die	Umfinanzierung	oder	
Umstellung	auf	das	Restkapital	oder	die	Ersetzung	der	Fremd-
mittel	durch	Eigenmittel	erfolgt.“

4.	 Nach	§	1a	werden	die	folgenden	§§	1b	und	1c	eingefügt:

„§	1b	 
Bußgeldvorschriften	

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	 fahrlässig	
als	 Verpflichteter	 oder	 dessen	 Rechtsnachfolger	 entgegen	 der	
von	 ihm	oder	 in	seinem	Auftrag	ordnungsgemäß	aufzustellen-
den,	für	die	Berechnung	der	Miete	zugrunde	zu	legenden	Wirt-
schaftlichkeitsberechnung	 für	die	Überlassung	einer	Wohnung	
ein	höheres	Entgelt	fordert,	sich	versprechen	lässt	oder	annimmt,	
als	nach	§	1a	zulässig	ist.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt	ferner,	wer	in	den	Fällen	des	§	1a	

seinen	Mitwirkungspflichten	 nach	 §	 2	 des	Wohnungsbindungs-
gesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	13.	September	
2001	(BGBl.	 I	S.	2404),	das	zuletzt	durch	Artikel	161	der	Ver-
ordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	geändert	worden	
ist,	in	Verbindung	mit	§	32	Absatz	2	des	Wohnraumförderungs-
gesetzes	nicht	nachkommt,	 insbesondere	der	zuständigen	Stelle	
entsprechende	Auskünfte	 nicht	 erteilt,	 keine	 Einsicht	 in	Unter-
lagen	gewährt	oder	die	Einreichung	von	Unterlagen	verweigert.
(3)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	pro	Wohn-

einheit	bis	zu	fünfundzwanzigtausend	Euro	geahndet	werden.

§	1c	 
Mieterhöhungsverfahren	

(1)	Erhöht	sich	die	Miete	einer	mit	öffentlichen	Mitteln	ge-
förderten	 Wohnung,	 abgesehen	 von	 Erhöhungen	 nach	 den	
§§	559	und	560	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	um	mindestens	
10	Prozent	 oder	 innerhalb	 von	 vier	 Jahren	 um	mindestens	 15	
Prozent,	so	kann	der	Mieter	bis	zum	Ablauf	des	dritten	Monats	
nach	dem	Monat,	in	dem	die	Mieterhöhungserklärung	zugegan-
gen	ist	(Überlegungsfrist),	außerordentlich	mit	Wirkung	bis	spä-
testens	zum	Ablauf	des	sechsten	Monats	nach	Zugang	der	Er-
klärung	kündigen.	Kündigt	der	Mieter	innerhalb	dieser	Frist	das	
Mietverhältnis,	so	tritt	die	Mieterhöhung	nicht	ein.	Andernfalls	
tritt	die	Mieterhöhung	nach	Ablauf	der	Überlegungsfrist	ein.	
(2)	Rückwirkende	Mieterhöhungen	sind	für	Wohnungen,	die	mit	

öffentlichen	Mitteln	gefördert	wurden,	unwirksam.	§	10	Absatz	2	
Satz	3	des	Wohnungsbindungsgesetzes	und	§	4	Absatz	8	Satz	2	der	
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Verordnung
über die Ombudsstelle für die berufliche Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz im Land Berlin  

(Berliner Pflegeberufe-Ausbildungs-Ombudsstellen-Verordnung – BlnPflAOmV)
Vom	13.	September	2023

Auf	Grund	des	§	7	Absatz	6	des	Pflegeberufegesetzes	vom	17.	Juli	
2017	(BGBl.	I	S.	2581),	das	zuletzt	durch	Artikel	9a	des	Gesetzes	
vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	2754)	geändert	worden	 ist,	 in	Ver-
bindung	mit	§	1	Absatz	1	Nummer	7	des	Berliner	Ausführungsgeset-
zes	zum	Pflegeberufegesetz	vom	22.	August	2019	(GVBl.	S.	534)	
verordnet	die	Senatsverwaltung	 für	Wissenschaft,	Gesundheit	und	
Pflege:

§	1 
Errichtung,	Zuständigkeit	und	Aufgaben

(1)	Zur	Beilegung	von	Streitigkeiten	zwischen	der	oder	dem	Aus-
zubildenden	und	dem	Träger	der	praktischen	Ausbildung	wird	beim	
Landesamt	für	Gesundheit	und	Soziales	Berlin	als	zuständiger	Stelle	
nach	 §	 26	Absatz	 4	 des	 Pflegeberufegesetzes	 vom	 17.	 Juli	 2017	
(BGBl.	I	S.	2581),	das	zuletzt	durch	Artikel	9a	des	Gesetzes	vom	 
11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung	eine	Ombudsstelle	nach	§	7	Absatz	6	des	Pflege-
berufegesetzes	eingerichtet.
(2)	Die	Ombudsstelle	ist	zuständig	für	Auszubildende	in	den	ge-

neralistischen	Pflegeberufeausbildungen	nach	Teil	2	und	5	des	Pfle-
geberufegesetzes,	die	in	einem	Vertragsverhältnis	mit	einem	Träger	
der	praktischen	Ausbildung	stehen.	Der	Träger	der	praktischen	Aus-
bildung	oder	die	Pflegeschule	der	oder	des	Auszubildenden	müssen	
ihren	Sitz	in	Berlin	haben.	
(3)	Die	Ombudsstelle	hat	die	Aufgabe	einer	außergerichtlichen,	

unabhängigen	 und	 unparteiischen	Schlichtungsstelle	mit	 der	Ziel-
setzung,	 Streitigkeiten	 zwischen	Auszubildenden	 und	Trägern	 der	
praktischen	Ausbildung	zu	schlichten.	Sie	trägt	außerdem	zur	Siche-
rung	der	Qualität	der	Pflegeausbildung	bei.
(4)	Die	Ombudsstelle	wird	nicht	als	Schlichtungsstelle	vor	arbeits-

gerichtlichen	Verfahren	tätig.	Sie	wird	außerdem	nicht	tätig,	soweit	
der	 Streitgegenstand	 bereits	 Teil	 eines	 laufenden	 oder	 beendeten	
Gerichtsverfahrens	ist.	Empfehlungen	der	Ombudsstelle	sind	recht-
lich	nicht	bindend.	Die	Ombudsstelle	erbringt	keine	Rechtsberatung.
(5)	Die	Ombudsstelle	erstellt	 einen	 jährlichen	Bericht	über	 ihre	

Arbeit	anhand	der	Vorgaben	des	§	6	Absatz	6.

§	2 
Zusammensetzung	und	Bestellung

(1)	Die	Aufgaben	der	Ombudsstelle	werden	durch	eine	oder	meh-
rere	 Ombudspersonen	 (Ombudsperson)	 wahrgenommen.	 Mehrere	
Ombudspersonen	vertreten	sich	gegenseitig.
(2)	Die	Bestellung	der	Ombudsperson	erfolgt	durch	das	Landes-

amt	für	Gesundheit	und	Soziales	Berlin	im	Einvernehmen	mit	der	
für	Pflege	zuständigen	Senatsverwaltung.	
(3)	Die	Amtszeit	der	Ombudsperson	beträgt	vier	Jahre.	Die	Wie-

derbestellung	ist	zulässig.
(4)	Zur	Ombudsperson	soll	nur	eine	Person	bestellt	werden,	die	

auf	Grund	ihrer	Ausbildung	und	beruflichen	Erfahrungen	zur	Erfül-
lung	der	Aufgaben	geeignet	 ist	und	 insbesondere	über	Kenntnisse	
über	die	 in	der	Pflege	maßgeblichen	Rechtsvorschriften	sowie	die	
Rechte	und	Pflichten	der	Auszubildenden	und	Träger	der	praktischen	
Ausbildung	im	Pflegebereich	verfügt.	
(5)	 Die	 Ombudsperson	 darf	 nicht	 in	 einem	 aktiven	 Beschäfti-

gungsverhältnis	bei	einem	Träger	der	praktischen	Ausbildung	nach	
dem	Pflegeberufegesetz	stehen.	Im	Übrigen	kann	das	Landesamt	für	
Gesundheit	und	Soziales	Berlin	von	einer	Bestellung	absehen,	wenn	
ein	aktives	Beschäftigungsverhältnis	bei	einer	anderen	im	Bereich	

der	Pflege	tätigen	Einrichtung	besteht	und	dadurch	eine	Interessen-
kollision	 bei	 der	Ausübung	 des	Amtes	 der	Ombudsperson	 zu	 be-
fürchten	ist.	Absatz	2	findet	entsprechende	Anwendung.

§	3 
Amtsführung

(1)	Die	Ombudsperson	übt	ihre	Tätigkeit	unparteiisch,	vertrauens-
voll	 und	 lösungsorientiert	 aus.	 Sie	 ist	 bei	 der	 Durchführung	 des	
Ombudsverfahrens	an	Weisungen	nicht	gebunden.
(2)	Die	Ombudsperson	ist	zur	Verschwiegenheit	verpflichtet.	§	83	

Absatz	2	und	§	84	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	gelten	ent-
sprechend.

§	4 
Aufwandsentschädigung	und	Erstattung	von	Barauslagen

(1)	Die	Tätigkeit	der	Ombudsperson	ist	ehrenamtlich.
(2)	Die	Ombudsperson	erhält	eine	pauschale	Aufwandsentschädi-

gung	 je	Ombudsverfahren	nach	Maßgabe	des	Absatzes	3.	Die	Er-
stattung	nachgewiesener	Reisekosten	richtet	sich	nach	den	Bestim-
mungen	des	Bundesreisekostengesetzes	vom	26.	Mai	2005	(BGBl.	I	
S.	1418),	das	zuletzt	durch	Artikel	9	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2021	
(BGBl.	 I	 S.	 2250)	 geändert	 worden	 ist,	 in	 der	 jeweils	 geltenden	
Fassung.
(3)	Die	Aufwandsentschädigung	beträgt	bei	einer	Bearbeitungs-

zeit	von
1.	 bis	zu	einer	Stunde	35	Euro,
2.	 bis	zu	drei	Stunden	100	Euro,
3.	 bis	zu	sechs	Stunden	150	Euro	und
4.	 bis	zu	acht	Stunden	250	Euro.
Bei	 der	Bearbeitungszeit	 von	mehr	 als	 acht	 Stunden	 bestimmt	 die	
Geschäftsstelle	eine	nach	den	Umständen	des	Einzelfalls	angemesse-
ne	Aufwandsentschädigung.	Die	Geschäftsstelle	orientiert	sich	hier-
bei	an	der	Höhe	der	in	Satz	1	festgelegten	Beträge.	Die	Aufwands-
entschädigung	schließt	die	Vor-	und	Nachbereitung	von	Gesprächen	
und	Terminen	sowie	deren	Dokumentation	ein.
(4)	Anträge	 auf	 Erstattung	 sind	 nach	Abschluss	 des	 jeweiligen	

Schlichtungsverfahrens	an	die	Geschäftsstelle	zu	richten.	Als	abge-
schlossen	gilt	ein	Schlichtungsverfahren	auch,	wenn	es	durch	Rück-
nahme	des	Antrags	beendet	wird.	

§	5 
Abberufung	und	Rücktritt

(1)	Die	Ombudsperson	kann	durch	das	Landesamt	für	Gesundheit	
und	Soziales	Berlin	im	Einvernehmen	mit	der	für	Pflege	zuständigen	
Senatsverwaltung	von	ihrem	Amt	abberufen	werden,	wenn
1.	 offensichtliche	 grobe	Verfehlungen	 gegen	 die	Verpflichtungen	

des	Amtes	vorliegen,
2.	 Tatsachen	gegeben	sind,	die	eine	ordnungsgemäße	Erfüllung	der	

Aufgaben	nicht	mehr	erwarten	lassen,	
3.	 sie	nicht	nur	vorübergehend	an	der	Wahrnehmung	ihres	Amtes	

gehindert	ist	oder
4.	 ein	anderer	wichtiger	Grund	vorliegt.
(2)	 Die	 Ombudsperson	 kann	 ohne	 Angabe	 eines	 Grundes	 von	 

ihrem	Amt	zurücktreten.	Der	Rücktritt	ist	gegenüber	der	Geschäfts-
stelle	mindestens	drei	Monate	im	Voraus	schriftlich	oder	elektronisch	
zu	erklären.	Laufende	Schlichtungsverfahren	sind	abzuschließen.
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zogener	Daten	zu	unterzeichnen	und	sind	auf	die	Möglichkeit	des	 
Widerrufs	der	Einwilligung	und	deren	Folgen	sowie	auf	die	Spei-
cherung	der	Daten	für	eine	Dauer	von	drei	Jahren	ab	Antragsstellung	
hinzuweisen.	Der	Widerruf	der	Einwilligung	führt	zur	unmittelbaren	
Beendigung	des	Ombudsverfahrens	und	zur	Löschung	der	gespei-
cherten	Daten.
(4)	 Die	 Ombudsperson	 kann	 zur	 Durchführung	 des	 Ombuds-

verfahrens	insbesondere
1.	 den	 Verfahrensgegenstand	 mit	 den	 Beteiligten	 telefonisch,	

schriftlich	oder	elektronisch	erörtern;
2.	 die	Beteiligten	schriftlich	oder	elektronisch	zur	Stellungnahme	

auffordern;
3.	 Vorort-	und	Schlichtungstermine	durchführen.
(5)	Die	Ombudsperson	soll	nach	der	Durchführung	des	Ombuds-

verfahrens	eine	Empfehlung	mit	dem	Ziel	abgeben,	Einvernehmen	
zwischen	 den	 Beteiligten	 herzustellen.	 Die	 in	 den	 Empfehlungen	
beschriebenen	Maßnahmen	sind	rechtlich	nicht	bindend.	
(6)	Gespräche	mit	 den	Beteiligten	 sowie	 die	 Empfehlung	 nach	

Absatz	5	sind	zu	dokumentieren.	

§	8 
Kosten

Das	Verfahren	ist	gebührenfrei.	Die	Beteiligten	haben	keinen	An-
spruch	auf	Erstattung	der	eigenen	Verfahrenskosten.

§	9 
Geschäftsordnung

Das	Landesamt	für	Gesundheit	und	Soziales	Berlin	kann	im	Ein-
vernehmen	mit	 der	 für	 Pflege	 zuständigen	 Senatsverwaltung	 eine	
Geschäftsordnung	für	die	Ombudsstelle	erlassen.	

§	10 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	im	Gesetz-	
und	Verordnungsblatt	für	Berlin	in	Kraft.

Berlin,	den	13.	September	2023

Dr.	Ina		C	z	y	b	o	r	r	a
Senatsverwaltung	für	Wissenschaft,	 

Gesundheit	und	Pflege

§	6 
Geschäftsstelle

(1)	 Das	 Landesamt	 für	 Gesundheit	 und	 Soziales	 Berlin	 richtet	
eine	Geschäftsstelle	für	die	Ombudsstelle	ein.
(2)	Die	Ombudsperson	ist	gegenüber	den	Beschäftigten	der	Ge-

schäftsstelle	weisungsbefugt.
(3)	Die	Geschäftsstelle	übernimmt	organisatorische	und	koordi-

nierende	Tätigkeiten	der	Ombudsstelle	und	unterstützt	die	Ombuds-
person	bei	der	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	einschließlich	der	Erstel-
lung	des	jährlichen	Berichts	nach	§	1	Absatz	5.	Sie	ist	Koordinie-
rungsstelle	für	die	Beteiligten	des	Ombudsverfahrens.
(4)	Die	Geschäftsstelle	stellt	der	Ombudsperson	die	für	ihre	Tätig-

keit	erforderlichen	mobilen	Endgeräte	zur	Verfügung.
(5)	Die	Geschäftsstelle	 stellt	 für	die	Durchführung	der	Schlich-

tungstermine	Räumlichkeiten	zur	Verfügung.
(6)	Der	Bericht	nach	§	1	Absatz	5	ist	bis	zum	31.	März	des	Folge-

jahres	über	die	Arbeit	der	Ombudsstelle	im	vergangenen	Kalender-
jahr	zu	erstellen.	Der	Bericht	ist	der	für	Pflege	zuständigen	Senats-
verwaltung	 zur	Kenntnis	 zu	 geben	 und	 durch	 diese	 zu	 veröffent-
lichen.	 Der	 Bericht	 enthält	 in	 anonymisierter	 Form	 insbesondere	
Angaben	über
1.	 die	Anzahl	der	eingegangenen	Anträge	unter	Angabe	des	betrof-

fenen	Ausbildungsdrittels,
2.	 den	Gegenstand	der	Anträge,
3.	 die	Ergebnisse	der	Schlichtungsverfahren,
4.	 die	Verteilung	der	Streitigkeiten	 auf	 die	Einrichtungen	gemäß	

§	7	Absatz	1	des	Pflegeberufegesetzes	und
5.	 die	Entwicklung	 der	 Schlichtungsverfahren	 im	Vergleich	 zum	

jeweiligen	Vorjahr.

§	7 
Ombudsverfahren

(1)	Die	Teilnahme	an	einem	Ombudsverfahren	ist	für	die	Auszu-
bildenden	und	Träger	der	praktischen	Ausbildung	freiwillig.	
(2)	Die	Ombudsstelle	wird	nur	auf	Antrag	tätig.	Antragsberechtigt	

sind	sowohl	die	Auszubildenden	als	auch	die	Träger	der	praktischen	
Ausbildung.	Der	Antrag	ist	schriftlich	oder	elektronisch	bei	der	Ge-
schäftsstelle	einzureichen.
(3)	 Vor	 der	 Durchführung	 eines	 Ombudsverfahrens	 haben	 die	 

Beteiligten	 eine	 den	 datenschutzrechtlichen	 Bestimmungen	 ent-
sprechende	 Einwilligungserklärung	 zur	 Verarbeitung	 personen	be-
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Verordnung 
über die Veränderungssperre XIV-263a/38 im Bezirk Neukölln

Vom	20.	September	2023

Auf	Grund	des	§	16	Absatz	1	des	Baugesetzbuchs	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	3.	November	2017	(BGBl.	I	S.	3634),	das	
zuletzt	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2023	(BGBl.	2023	
I	Nr.	 184)	 geändert	worden	 ist,	 in	Verbindung	mit	 §	 13	Absatz	 1	
Satz	 1	 des	 Gesetzes	 zur	Ausführung	 des	 Baugesetzbuchs	 in	 der	 
Fassung	vom	7.	November	1999	(GVBl.	S.	578),	das	zuletzt	durch	
Gesetz	vom	14.	Oktober	2022	(GVBl.	S.	578)	geändert	worden	ist,	
verordnet	das	Bezirksamt	Neukölln	von	Berlin:

§	1
Für	das	Grundstück	Saalestraße	20,	 für	das	das	Bezirksamt	die	

Aufstellung	eines	Bebauungsplans	beschlossen	hat,	tritt	eine	Verän-
derungssperre	gemäß	§	14	des	Baugesetzbuchs	ein.

§	2
Je	ein	Übersichtsplan	mit	den	Grenzen	des	räumlichen	Geltungs-

bereichs	der	Veränderungssperre	liegt	zur	kostenfreien	Einsichtnah-
me	beim	Bezirksamt	Neukölln	von	Berlin,	Abteilung	Stadtentwick-
lung,	 Umwelt	 und	 Verkehr,	 Stadtentwicklungsamt,	 Fachbereiche	
Stadtplanung	und	Bau-	und	Wohnungsaufsicht	aus.

§	3
Auf	die	Vorschriften	über

1.	 die	Geltendmachung	 und	 die	Herbeiführung	 der	 Fälligkeit	 et-
waiger	Entschädigungsansprüche	 für	 eingetretene	Vermögens-
nachteile	durch	die	Veränderungssperre	 (§	18	Absatz	2	Satz	2	
und	3	des	Baugesetzbuches)	und

2.	 das	 Erlöschen	 von	 Entschädigungsansprüchen	 bei	 nicht	 frist-
gemäßer	Geltendmachung	(§	18	Absatz	3	Satz	1	des	Baugesetz-
buchs)

wird	hingewiesen.
§	4

(1)	Es	wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 eine	Verletzung	 von	Ver-
fahrens-	und	Formvorschriften,	die	 im	Gesetz	zur	Aus	führung	des	
Baugesetzbuchs	enthalten	sind,	gemäß	§	32	Absatz	2	des	Gesetzes	
zur	Ausführung	 des	 Baugesetzbuchs	 unbeachtlich	wird,	 wenn	 sie	
nicht	innerhalb	eines	Jahres	seit	der	Verkündung	dieser	Verordnung	
schriftlich	 gegenüber	 dem	Bezirksamt	Neukölln	 von	Berlin	 unter	
Darlegung	des	 die	Verletzung	begründenden	Sachverhalts	 geltend	
gemacht	worden	ist.	
(2)	Absatz	1	gilt	nicht,	wenn	die	für	die	Verkündung	dieser	Ver-

ordnung	geltenden	Vorschriften	verletzt	worden	sind.

§	5
Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	im	Gesetz-	

und	Verordnungsblatt	für	Berlin	in	Kraft.

Berlin,	den	20.	September	2023

Bezirksamt	Neukölln	von	Berlin
Gerrit		K	r	i	n	g	e	l
Stellvertretender	 

Bezirksbürgermeister

Jochen		B	i	e	d	e	r	m	a	n	n
Bezirksstadtrat
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